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rohtblichen ©chroierigfeiten laffen fic^ bei näherem ©im
gehen ganj gut bewältigen. SnberfettS bringt eine 3lb=

fïufung nach gotten ganj roefentlicïje Sorteile. ©tnmal
roirb man Detfdjlebene Sorfcßriften über Sauroetfe, 3lb=

ftänbe unb Sauhöhe auffteßen, jo baß bie ©intönigfeit
nermteben ifi; bann œirb in ben äußern Saujonen ber
SobenpreiS mdfjt jo unftnnig in bte flöhe getrieben, roenn
ber Soben ntcßt jo ftar! auSgenüßt roerben fann; enb=

ließ fann man in etnjelnen ©ebieten bie ©rfteflung non
©ruppero unb fRethenhäufern begunftigen SeifptelSroeife
mirb man in bem fünjtigen „Kerro" ober @efchäftSge>

biet als SRegel bie gefdfjioffene Sauroeife mit höherer
Sauberechtigung, in einem mittleren ©eblet bie offene
ober halboffene mit mittelhohen fiäufern, in einem äußern
©ebtet bte erweiterte offene ober halboffene Sauroeife
mit mäßig £>ohen Sauten annehmen. Çalboffen nennen
mir eS, menn jroet unb brei fpäufer jufammengebaut
merben bürfen; im mittleren unb äußern ©ebtet roirb
man unter geroiffen Sebtngungen bie ®ruppen= unb
Steihenhäufer geftatten.

©er ®ebäube unb ©renjabftanb, oetfchieben
in ben einzelnen Saujoner., hat fid& nach ber Summe
ber maßgebenben ©ebäubehöhen ju richten. Stelfadj
finbei man noch f° etnjetiige Seftimmungen, baß ber ju=
erft Sauenbe für ft<h im Sorteil ifi unb gleichseitig ben
Nachbarn fdhäbigt. ©§ gibt ffalle, roo einer fdlion ba
burc| im Nachteil ift unb mit feinem weniger hohen
£>au§ einen größeren SIbfianb einhalten muß, roeil fein
Machbar einen ©ag früher für ein hö^crcä f>au§ bie

Sauanjeige einreichte unb Saugefpanne auffteüte. 9îic&=

tigerœetfe joli jeber auf feinem eigenen ©runbfiücf für
ben feinem fiauS entjprechenben 2lbftanb jorgen.

©te SJleffung ber ©ebäubeljöhe ifi ein Diel--

umftritteneê unb oft fiubierteS problem. Sielfach nimmt
man nodh bas ®achgefim§ als maßgebenb an. ©eit
man aber in ber neueren 2IrdE)ite£tur über bem etgent»
liehen ober „fdhetnbaren" ©achgefim§ höber ausgebaute
©ächer oorßeht, fett man breitere ©iebel, Sftanfarben,
©ürme unb bergl. baut, roirb man bem baburch bem

Machbar entftehenben oermehrten ©ntjug oon Suft unb
Sicht bürde) neuere Seftimmungen auf permehrten @e=

bäubeabfianb begegnen müffen.
Über bte fpöhenoerhältniffe im Innern trifft

man in ben perfchtebenen Kantonen fehr flarf abroeidhenbe

Sorfdtjriften. SJian foß auch öa nicht burch übermäßige
frohen ba§ Sauen (unb feigen im SGBtnter) unnötig oer=

teuern, für ©achrochmmgen unb ©ach=@lnjeljimmer ge*
roiffe Ausnahmen als ©xleidhterung geroähren.

Sum Schuß gegen geueßtigfeit doîi Söohn»
räumen roirb man am beften Unterfeßerung perlangen,
ober bann einen lüftbaren Hohlraum oon roenigfienS
30 cm frohe, ober enbltdh. eine ebenfo höh* jmecEmäßige

Sfolierfchidjt.
©ie ff en fier roerben mehr unb mehr nach ber So=

benflache, nicht mehr nach bem iRauminboft bemeffen.
©ie ©röcEnefriften finb ben örtlichen Serßält*

niffen anjupaffen; bei fünftltdher SluStrödfnung nach

roiffenfdhaftlidh begrünbeten unb praftifeß beroährten Ser*
fahren (alfo nicht etroa bte gewöhnlichen KofSöfen) bürf=
ten roefentlidje Kürjungen ber ©röetnefriften eingeräumt
roerben.

VI. Unterhalt ber Sauten.
fiter bilbet ber Umbau non beftehenben @e

bänben immer bie hetfelfte grage. ©o roenig eS im
aßgemetnen angeht, bei Sinbetungen an beftehenben ©e=

bänben gleich bte auSnahmSlofe ©ureßführung ber neuen

Sorfcßriften geltenb ju machen, fo barf man boch ben

SRaßflab anlegen, baß eine Serbefferung beS bisherigen
3uftanbeS einjutreten hat- SBoßte man aßeS nach ben

neuen Sefiimmungen perlangen, fo roürben eben mandhe

Serbefferungen einfach unterbleiben unb ber unbefriebi*
genbe Sufianb fortbeftehen; anberfeitS barf man gerabeju
gefährliche Suftänbe nicht roeiter bulben, roenn bas £au§
einer bureßgehenben Umbaute unterroorfen roirb.

©in Kapitel für fleh hüben bann roieber bie Um>
bauten unb Stnberungen an ©ebäuben, bie
über bie Saulinie hinausragen. Qn folcßen
großen roirb man Umbauten unb Stnberungen nur bann
ohne roeitexeS geftatten, roenn fie jum geroöhnltdhen Unter*
halt riotroenbig finb. gBettergeßenbe Slnberungen (roie
Umbauten, 3Iufbauten, SBohnbarmacßung non oorher
nießt beroohnten Räumen) überhaupt jebe Serbefferung,
bte eine SBertoermehrnng folcher ©ebäube ober ©ebäube»
teile bejroecten, roirb man auSnahmSroeife beroißigen,
j S. roenn bie Saulinie erheblich hinter ber Straßen*
grenje liegt ober bas ©ebäube nicht auffaüenb über bie
Saulinie hinausragt, ober roenn bie ©ureßfüßrung ber
Saulinie nodh lange Seit in lusficßt fteht. In folcße
Seroißigungen roirb man ftetS ben im ©runbbueß oorju=
merïenben Sorbehalt fnüpfen, baß ber burdh etne folcße
Stnberung entftehenbe 3Jiehrroert oei einer ipäteren ©r-
roerbung für öffentliche Sroecïe außer Sercdhnung faßen
muß. ©tefen SJIehrroext roirb man praftifeßerroeife fofort
gegenfeitig feftfteßen, oereinbaren, in einer befiimmten
©umme auSbxücfen unb im ©runbbaeß oormerfen.

Seim formellen Serfahren finb bie örttidben
Serhältniffe unb ©ebräuche maßgebenb.

©elbfirebenb roirb man auch £>ei»nötfchuhbe
ftimmungen aufnehmen, jur ©rhaltung beS ©dhönen
unb gerichtlich ober bautechnifch SBextooUen, foroie jur
Sermeibung beS ©törenben unb Unfchönen. Stucß hier
foßte man roohl jn roeitgehenbe ©injelheiten oermetben,
roeil fojufagen jeber einjelne gafl roieber anberS liegt;
bureß prtoate Untechanblungen mit bem 3lrchitelten unb
Saußenn fommt man meiftenS raffet jum 3iel.

lieber
©ie ftetige Steigerung ber SlrbeitStöhne unb bie

geringiucrtiger luerbenben burchfchnittlichen ßeiftuiiqen
ber Slrbeiter tragen baju bei, baß in ben @äqerei= unb
Simmereibetrieben bie tpoIjbearbeitungSmafdjinen fidb
immer mehr unb mehr einbürgern.

Sum Schuß ber Arbeiter,' metdje biefe Sîafchtnen
bebienen, finb tu ben UnfaüoerhütungSborfchnften eine
Slnjahl Seftimmungen enthalten, welche als auSreichenb
angefchen werben bürfen, wenn fie gewiffenhaft befolgt
werben, ben Slrbeiter bor Unfällen ju fchüßen, foweit

Joli» Gräber, Eisenkonsiruktions-Werkstätte
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Spezlalfabrik eiserneF Formen
Ciir die

Zementwaren-Iiidustrie.
Silberne Medaille 1908 Mailand.

Patentierter Zementrohrformen - Verschluss«
Spezialartikei : Formen für alle Betriebe. ~

Eisenkonstruktionen jeder Irl
Durch bedeutende

Vergrösserungen nss
höchste Leisttungsfähiiglceit.

Nr. W Jllustr. schweiz. Handw.-Zeitung („Meisterblatt") 263

windlichen Schwierigkeiten lassen sich bei näherem Ein-
gehen ganz gut bewältigen. Anderseits bringt eine Ab-
stufung nach Zonen ganz wesentliche Vorteile. Einmal
wird man verschiedene Vorschriften über Bauweise, Ab-
stände und Bauhöhe aufstellen, so daß die Eintönigkeit
vermieden ist; dann wird in den äußern Bauzonen der
Bodenpreis nicht so unsinnig in die Höhe getrieben, wenn
der Boden nicht so stark ausgenützt werden kann; end-

lich kann man in einzelnen Gebieten die Erstellung von
Gruppen- und Reihenhäusern begünstigen Beispielsweise
wird man in dem künftigen „Kern-" oder Geschäftsge-
biet als Regel die geschlossene Bauweise mit höherer
Baubercchtigung, in einem mittleren Gebiet die offene
oder halboffene mit mittelhohen Häusern, in einem äußern
Gebiet die erweiterte offene oder halboffene Bauweise
mit mäßig hohen Bauten annehmen. Halboffen nennen
wir es, wenn zwei und drei Häuser zusammengebaut
werden dürfen; im mittleren und äußern Gebiet wird
man unter gewissen Bedingungen die Gruppen- und
Reihenhäuser gestatten.

Der Gebäude- und Grenzabstand, verschieden
in den einzelnen Bauzonen, hat sich nach der Summe
der maßgebenden Gebäudehöhen zu richten. Vielfach
findet man noch so einseitige Bestimmungen, daß der zu-
erst Bauende für sich im Vorteil ist und gleichzeitig den

Nachbarn schädigt. Es gibt Fälle, wo einer schon da

durch im Nachteil ist und mit seinem weniger hohen

Haus einen größeren Abstand einhalten muß, weil sein

Nachbar einen Tag früher für ein höheres Haus die

Bauanzeige einreichte und Baugespanne aufstellte. Rich-

tigerweise soll jeder auf seinem eigenen Grundstück für
den seinem Haus entsprechenden Abstand sorgen.

Die Messung der Gebäudehöhe ist ein viel-
umstrittenes und oft studiertes Problem. Vielfach nimmt
man noch das Dachgesims als maßgebend an. Seit
man aber in der neueren Architektur über dem eigent-
lichen oder „scheinbaren" Dachgesims höher ausgebaute
Dächer vorsteht, seit man breitere Giebel, Mansarden,
Türme und dergl. baut, wird man dem dadurch dem

Nachbar entstehenden vermehrten Entzug von Luft und

Licht durch neuere Bestimmungen auf vermehrten Ge-

bäudeabstand begegnen müssen.
Über die Höhenverhältnisse im Innern trifft

man in den verschiedenen Kantonen sehr stark abweichende
Vorschriften. Man soll auch da nicht durch übermäßige
Höhen das Bauen (und Heizen im Winter) unnötig ver-
teuern, für Dachwohnungen und Dach-Einzelzimmer ge-
wisse Ausnahmen als Erleichterung gewähren.

Zum Schutz gegen Feuchtigkeit von Wohn-
räumen wird man am besten Unterkellerung verlangen,
oder dann einen lüftbaren Hohlraum von wenigstens
30 em Höbe, oder endlich eine ebenso hohe zweckmäßige

Isolierschicht
Die Fenster werden mehr und mehr nach der Bo-

densläche, nicht mehr nach dem Rauminlmlt bemessen.

Die Tröcknefriften sind den örtlichen Verhält-
nisten anzupassen; bei künstlicher Auströcknung nach

wissenschaftlich begründeten und praktisch bewährten Ver-
fahren (also nicht etwa die gewöhnlichen Koksöfen) dürf-
ten wesentliche Kürzungen der Tröcknefriften eingeräumt
werden.

VI. Unterhalt der Bauten.
Hier bildet der Umbau von bestehenden Ge-

bäuden immer die heikelste Frage. So wenig es im
allgemeinen angeht, bei Änderungen an bestehenden Ge-

bäuden gleich die ausnahmslose Durchführung der neuen

Vorschriften geltend zu machen, so darf man doch den

Maßstab anlegen, daß eine Verbesserung des bisherigen
Zustandes einzutreten hat. Wollte man alles nach den

neuen Bestimmungen verlangen, so würden eben manche

Verbesserungen einfach unterbleiben und der unbefriedi-
gende Zustand fortbestehen; anderseits darf man geradezu
gefährliche Zustände nicht weiter dulden, wenn das Haus
einer durchgehenden Umbaute unterworfen wird.

Ein Kapitel für sich bilden dann wieder die Um-
bauten und Änderungen an Gebäuden, die
über die Baulinie hinausragen. In solchen
Fällen wird man Umbauten und Änderungen nur dann
ohne weiteres gestatten, wenn sie zum gewöhnlichen Unter-
halt notwendig sind. Weitergehende Änderungen (wie
Umbauten, Aufbauten, Wohnbarmachung von vorher
nicht bewohnten Räumen) überhaupt jede Verbesserung,
die eine Wertvermehrung solcher Gebäude oder- Gebäude-
teste bezwecken, wird man ausnahmsweise bewilligen,
z B. wenn die Baulinie erheblich hinter der Straßen-
grenze liegt oder das Gebäude nicht auffallend über die
Baulinie hinausragt, oder wenn die Durchführung der
Baulinie noch lange Zeit in Aussicht steht. An solche
Bewilligungen wird man stets den im Grundbuch oorzu-
merkenden Vorbehalt knüpfen, daß der durch eine solche
Änderung entstehende Mehrwert oei einer späteren Er-
Werbung für öffentliche Zwecke außer Berechnung fallen
muß. Diesen Mehrwert wird man praktischerweise sofort
gegenseitig feststellen, vereinbaren, in einer bestimmten
Summe ausdrücken und im Grundbuch vormerken.

Beim formellen Verfahren sind die örtlichen
Verhältnisse und Gebräuche maßgebend.

Selbstredend wird man auch Heimatschutzbe-
stimm un gen aufnehmen, zur Erhaltung des Schönen
und geschichtlich oder bautechnisch Wertvollen, sowie zur
Vermeidung des Störenden und Unschönen. Auch hier
sollte man wohl zu weitgehende Einzelheiten vermeiden,
weil sozusagen jeder einzelne Fall wieder anders liegt;
durch private Unterhandlungen mit dem Architekten und
Bauherrn kommt man meistens rascher zum Ziel.

Aeber Staubabsaugung.
Die stetige Steigerung der Arbeitslöhne und die

geringwertiger werdenden durchschnittlichen Leistungen
der Arbeiter tragen dazu bei, daß in den Sägerei- und
Zimmereibetrieben die Holzbearbeitungsmaschinen sich
immer mehr und mehr einbürgern.

Zum Schutz der Arbeiter/ welche diese Maschinen
bedienen, sind in den Unsalloerhütnngsvorschriften eine
Anzahl Bestimmungen enthalten, welche als ausreichend
angesehen werden dürfen, wenn sie gewissenhaft befolgt
werden, den Arbeiter vor Unfällen zu schützen, soweit
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bieg natürlich überhaupt möglich ift. dagegen ift in
ben UnfaüüerhütungSüoifchriften bigler noch ntdjt bafür
geforgt roorben, einem Uebelftanbe abzuhelfen, ber burd)
ben betrieb bec §olzbearbeitung§rnafd)inen t)erbeine-
führt roirb, ba» ift bec (SrlaB einer ©orfeffeift, mcldje
beftimmt, ba& Suiumc, in benen HoigbearbeitungSma»
fdjinen betrieben roerbeii, mit ©taubabfauganlagen gu
Perfelfen finb.

Q3efanntlid) roerben auf HotgbearbeitungSmafchinen
faft aitôfdfliefjlid) trodeue bearbeite!; ba nun bie

2Rafd)incn fe'qc fdjnetl laufen (man ï)at SfRafdjinen, bereu
äRefferroeHen 3000 bis 4000 Srouren madjeti), fo eut»

fielen bei ber Slrbeit feine eigentlichen Hobelfpäne, fon»
bern bie Slbfälle firtb faft fo ftein, mie ©ägefpäne unb
©taub.

®iefe Sfbfälle roerben burd) bie rotiereitben SReffer
im SlrbeitSraum uml)ergerootfen ; burd) ben bon ber
SRefferroelle erzeugten Suftgug mirb ber tpol^fiaub in
bie Suft getrieben ntib Pou ben Slrbeitern eingeatmet.
2)aB ba» Dauernbc (Sinatmeu biefer in erheblichem SRafjc
mit '©taub gefüllten Soft ber ©efunbljeit nachteilig ift,
btbarf feiner rocitercn ^Betonung.

Sinper ber ®efunbljeit§f<häbtgung-beS SlrbeiterS ent»
ficht aber burd) bie umherfüegenben ©peine eine meitere
©efaljr für ben bie äWafdjinen bebienenben Slrbeiter
baburch, baB bie trodenen ©päne auf ben guBboben
tiieberfaßen, ber Slrbeiter auf biefen ©pänen !eid)t aus»
gleiten unb fid) an ber im Sang beftnblidjen SOÎafdEjine

beriefen fann. Sind) bie Strbeiter, roelche bie ©päne
roät)renb beS ^Betriebes gufammenfegen unb roegtranS»
Portieren tnüffen, finb ber ©efahr ausgefegt, babei Pon
ber in SSeroegung befinblidjen 3)fafä)ine berieht gu roerben.

Stile biefe @efaf)ren für @efunb()eit unb Sebeti ber
Strbeiter roerben mit einem ©d)fage befeitigt, roenn ber
fRaum, in roeld)em §olgbearbeitnng§maf(hinen ftejen,
mit einer ©tanbabfaugeeinrichtung perfef)en ift, roeldje
burd) einen ®jl)auftor bie ©päne mit bem ©taub Pon
ber Slrbeitêmafdjine roegfaugt unb in einem 9îof)r nad)
bem Sana! giejt, in roeldien äße einzelnen SRol)re bon
ber SlrbeitSmafdjine münben. Son biefem Sanal an»
roerben bie ©päne in einen ïridjter (fogenannten gpflon)
unmittelbar neben bem Seffel ober ber Sofomobile ge=
ftofen, in roelchem ftdj, roie beim SSirbelminb, Suft
unb ©päne trennen, um bann als Heizmaterial S3er»

roenbnng zu finbett. ®te Suft entroeidjt in§ greie nad)
oben, bie ©päne unb bie Staubteilchen fallen, ba fie
fdjroerer finb, nach unten in eine Sammer. Stuf biefe
Sßeife roirb ber StrbeitSraum frei Pon ©taub unb Holg»
abfällen gehalten, bie Suft be§ SlrbeitSraume» fo unb
fo oft erneuert, roeShalb fie ben Sungen ber Slrbeiter
nicht mehr fchäbtid) ift; ferner roirb bie ©efajr befeitigt,
roelche bie auf bem 33oben umherliegenben ©päne bieten,

für ben bie 9Jfafc£)ine bebienenben Slrbeiter forool)t roie
für ben, ber für Sefeitigitng ber Slbfäfle forgen muf.
gür ben Slrbeitgeber aber erroächfi nicht nur ber S3or»

teil, baB er burd) Slntage einer ©taubabfaugePorridjtung
@efunbl)eit unb Seben feiner Slrbeiter fdjüht, er fpart
and) bie Soften für bie tSefcitigung ber Slbfäße tron
ber fbfafchtne, unb biefe SrfparniS ift mit ber gett fef)r
rooI)I bazu angetan, ba» Slnlagcfapital für bie ©taub»
faugeanlage unb bie Soften bcS ^Betriebes berfetben gu
Perzinfen unb 31t amortifieren. SluBerbem roirb bie
Feuergefahr ber S3etriebSftätte burd) bie ftänbige Sauber»
haltung unb ba» Slbfaugcn beS ©taubes erheblich Per»

ringert, îoaS in ber geuetPetfidjerungSprämie zum SlitS»
brud fommt.

Sie S3etrieb»fraft für ben (Sphaufiur, roetd)e groar
ait fid) nidjt gering ift, roeil ber fejr fdjnett laufenbe
©rhauftor biet ffiraft' gebraucht, ift bei ÜReuanlage eines
Mafdjinenbetriebeä billiger gu befdjaffen, als roenn fie
nachträglich burd) SluSroedjfelung ber Sraftmafchiue be»

gogeit roerben muB.
®aS Heizmaterial ber Srafimafdjine beftejt in beti

HolgbcatbeitungSbetrieben zum nicht geringen Seil aus
Holgabfäßen unb berurfad)t feine nennenëroerten Soften.

Sîad) alb bem barf man behaupten, baB e» feine un»
gerechte gorberung ift, roenn ben neuetnguriä)tenben
Holgbcarbeitungêbetrieben empfohlen roirb, eine ©taub»
faugeanlage mit borgufefjen. Slndj beftejerrbe SRafcfjinett»
betriebe füllten bie grage öer ®inrid)tung, gu ihrem
Vorteile, im Singe behalten. (SS ift anzunehmen, baB
innerhalb furzer $eit eine Slngatjt bon ^Betrieben gu
SergrbBerungeu fdjreitet, unb biefe @etegcnl)cit ift bie

günftigfte, um bie ©tanbfaugeanlage mit einzubauen,
©elbftoerftänblid) fommen jierbei transportable Sin»

lagen niejt in S3etrad)t, folglich ßnb g. S3. ©ägeroerfS»
anlagen, für SBatöbetriebe eingerichtet, nicht im galle
fofdjc ©taubfaugeanlagen einricjteit gu muffen; and;
eine gange Uteije fleinercr ©ägebetriebe, für roeldje bie
Soften einer foldjen Slntage nnerfd)minglid) finb, roerben
faum barau gejen, fDldje einzurichten.

S3ei bere feflftejenben fog. gabrifbetrieben finb jebod)
}otd)e Slbfaugcatitagen burd)au» rrotroenbig. Ser 33e=

trieb braucht oljne bie Slntage Slrbeiter, bie aubauernb
ben Slbfall fortbringen müffen. Sî3ct ben ftetig fteigenben
Söhnen fällt ba» fejr in§ ©eroicht, roenn burd) biefe
©inrichtung ein Slrbeiter gefpart roerben fann. Un»
rationell finb biefe Slnlagen fcurdhanS nicht, fie bringen
bietmehr nod) etroa» ein.

SJÎit alten 93etricbcn ift e» natürlich etroaS anberS,
bei benfelben foil gugeroartet roerben, bis eine ©taub»
faugeanlage befcjafft roerben fann.

ÜJrit biefen Slbfäugeanlagen ift e§ genau fo, roie mit
ben automatifchen SRefferfchärfern, roelche ficj bod) and)
mit ber $eit begahtt machen.

gn öerfcjiebettert beutfdjen unb öfierreidjifdjen S3au=

geroerfS=SernfSgenoffenfd)often finb fogar in ben legten
gahren bie UnfaHberf)ütungSPorfchriften bahnt erroeitert
roorben, baB: 1. alle fReneinrichtungen Pon betrieben
mit H°t5jearbeiturtgêmafdjtnen ©taubfaugeanlagen er»

halten müffen ; 2. bei Porl)anbenen berartigen ^Betrieben
innerhalb 5 bis 10 Fahren eine ©tanbfaugeanlage ein»

Zurichten ift.
Fn ben lederen ^Betrieben ift eine geroiffe lieber»

gangSgeit zugebilligt roorben, um unnötige Harten gu
Permeiben unb es finb and) tatfäcjlidj bei SergröBerung
ober Umbaute foldjer älteren ^Betrieben fdjon eine groBe
Slngahl ©taubfaugeanlagen mit eingebaut roorben unb
bie SBetriebSinhaber finb Pon benfelben fejr befriebigt
unb fommen auf ihre Soften, befonberS an Drten, roo
bie Holgabfälle anberroeitig nicht Perfauft roerben fonnten.
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dies natürlich überhaupt möglich ist. Dagegen ist in
den Unfallverhütungsvorschriften bisher noch nicht dafür
gesorgt worden, einein Uebelstande abzuhelfen, der durch
den Betrieb der Holzbearbeitungsmaschinen herbeige-
führt wird, das ist der Erlaß einer Vorschrift, welche
bestimmt, daß Räume, in denen Holzbearbeitungsma-
schinen betrieben werden, mit Stanbabfanganlagen zu
versehen sind.

Bekanntlich werden auf Holzbearbeitungsmaschinen
fast ausschließlich trockene Hölzer bearbeitet; da nun die

Maschinen sehr schnell laufen (man hat Maschinen, deren
Messerwellcn 3000 bis 4009 Touren machen), so ent-
stehen bei der Arbeit keine eigentlichen Hobelspäne, son-
dern die Abfälle sind fast so klein, wie Sägespäne und
Staub.

Diese Abfälle werden durch die rotierenden Messer
im Arbeitsranm umhergeworfen-, durch den von der
Mesferwelle erzengten Luftzug wird der Hvlzstanb in
die Luft getrieben und von den Arbeitern eingeatmet.
Daß das dauernde Einatmen dieser in erheblichem Maße
mit Stand gefüllten Lnft der Gesundheit nachteilig ist,
btdarf keiner weiteren Betonung.

Außer der Gesundheitsschädigung des Arbeiters ent-
steht aber durch die umherfliegenden Späne eine weitere
Gefahr für den die Maschinen bedienenden Arbeiter
dadurch, daß die trockenen Späne auf den Fußboden
niederfallen, der Arbeiter auf diesen Spänen leicht ans-
gleiten und sich an der im Gang befindlichen Maschine
verletzen kann. Auch die Arbeiter, welche die Späne
während des Betriebes zusammenfegen und wegtrans-
Portieren müssen, sind der Gefahr ausgesetzt, dabei von
der in Bewegung befindlichen Maschine verletzt zu werden.

Alle diese Gefahren für Gesundheit und Leben der
Arbeiter werden mit einem Schlage beseitigt, wenn der
Raum, in welchem Holzbearbeitungsmaschinen stehen,
mit einer Staubabsaugeeinrichtnng versehen ist, welche
durch einen Exhaustor die Späne mit dem Staub von
der Arbeitsmaschine wegsaugt und in einem Rohr nach
dem Kanal zieht, in welchen alle einzelnen Rohre von
der Arbeitsmaschine münden. Von diesem Kanal aus
werden die Späne in einen Trichter (sogenannten Zyklon)
unmittelbar neben dem Kessel oder der Lokomobile ge-
stoßen, in welchem sich, wie beim Wirbelwind, Luft
und Späne trennen, um dann als Heizmaterial Ver-
Wendung zu finden. Die Luft entweicht ins Freie nach
oben, die Späne und die Staubteilchen fallen, da sie
schwerer sind, nach unten in eine Kammer. Auf diese
Weise wird der Arbeitsranm frei von Staub und Holz-
abfällen gehalten, die Luft des Arbeitsraumes so und
so oft erneuert, weshalb sie den Lungen der Arbeiter
nicht mehr schädlich ist; ferner wird die Gefahr befestigt,
welche die auf dem Boden umherliegenden Späne bieten,

für den die Maschine bedienenden Arbeiter sowohl wie
für den, der für Beseitigung der Abfälle sorgen muß.
Für den Arbeitgeber aber erwächst nicht nur der Vor-
teil, daß er durch Anlage einer Staubabsaugevorrichtung
Gesundheit und Leben seiner Arbeiter schützt, er spart
auch die Kosten für die Beseitigung der Abfälle von
der Maschine, und diese Ersparnis ist mit der Zeit sehr
wohl dazu angetan, das Anlagekapital für die Staub-
saugeanlage und die Kosten des Betriebes derselben zu
verzinsen und zu amortisieren. Außerdem wird die
Feuergefahr der Betriebsstätte durch die ständige Sauber-
Haltung und das Absaugen des Staubes erheblich ver-
ringert, was in der Feuerversichernngsprämie zum Aus-
druck kommt.

Die Betriebskraft für den Exhaustor, welche zwar
au sich nicht gering ist, weil der sehr schnell laufende
Exhaustor viel Kraft gebraucht, ist bei Neuanlage eines
Maschinenbetriebes billiger zu beschaffen, als wenn sie

nachträglich durch Auswechselung der Kraftmaschine be-

zogen werden muß.
Das Heizmaterial der Kraftmaschine besteht in den

Holzbcarbeitungsbetrieben zum nicht geringen Teil ans
Holzabfällen und verursacht keine nennenswerten Kosten.

Nach alll dem darf man behaupten, daß es keine un-
gerechte Forderung ist, wenn den neueinznrichtenden
Holzbearbeitungsbetrieben empfohlen wird, eine Staub-
saugeanlage mit vorzusehen. Auch bestehende Maschinen-
betriebe sollten die Frage der Einrichtung, zu ihrem
Vorteile, im Auge behalten. Es ist anzunehmen, daß
innerhalb kurzer Zeit eine Anzahl von Betrieben zu
Vergrößerungen schreiter, und diese Gelegenheit ist die
günstigste, um die Stanbsangeanlage mit einzubauen.
Selbstverständlich kommen hierbei transportable An-
lagen nicht in Betracht, folglich sind z. B. Sägewerks-
anlagen, für Waldbetriebe eingerichtet, nicht im Falle
solche Staubsaugeanlagen einrichten zu müssen; auch
eine ganze Reihe kleinerer Sägebctriebe, für welche die
Kosten einer solchen Anlage unerschwinglich sind, werden
kaum daran gehen, solche einzurichten.

Bei den feststehenden sog. Fabrikbetrieben sind jedoch
solche Absangcaulagen durchaus notwendig. Der Be-
trieb braucht ohne die Anlage Arbeiter, die andauernd
den Abfall fortbringen müssen. Bei den stetig steigeirden
Löhnen fällt das sehr ins Gewicht, wenn durch diese

Einrichtung ein Arbeiter gespart werden kann. Un-
rationell sind diese Anlagen durchaus nicht, sie bringen
vielmehr noch etwas ein.

Mit alten Betrieben ist es natürlich etwas anders,
bei denselben soll zugewartet werden, bis eine Staub-
saugeanlage beschafft werden kann.

Mit diesen Absaugeanlagen ist es genau so, wie mit
den automatischen Messerschärfern, welche sich doch auch
mit der Zeit bezahlt machen.

In verschiedenen deutschen und österreichischen Bau-
gewerks-Berufsgenossenschaften sind sogar in den letzten
Jahren die Unfallverhütungsvorschriften dahin erweitert
worden, daß: 1. alle Neueinrichtungen von Betrieben
mit Holzbearbeitungsmaschinen Staubsaugeanlagen er-
halten müssen; 2. bei vorhandenen derartigen Betrieben
innerhalb 5 bis 10 Jahren eine Staubsaugeanlage ein-
zurichten ist.

In den letzteren Betrieben ist eine gewisse Ueber-
gangszeit zugebilligt worden, um unnötige Härten zu
vermeiden und es sind auch tatsächlich bei Vergrößerung
oder Umbaute solcher älteren Betrieben schon eine große
Anzahl Staubsaugeanlagen mit eingebaut worden und
die Betriebsinhaber sind von denselben sehr befriedigt
und kommen auf ihre Kosten, besonders an Orten, wo
die Holzabfälle anderweitig nicht verkauft werden konnten.
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